
Anlage 1 

Bisherige Fassung  Entwurf der Neufassung 
   

§ 3 
Zuständigkeiten der Ausschüsse 

 
1. Haupt- und Finanzausschuss 
 
1.1. Der Ausschuss bereitet die Haushaltssatzung der Stadt 

vor und trifft die für die Ausführung des Haushaltsplanes 
erforderlichen Entscheidungen (§ 59 Abs. 2 GO). 

 
1.2. Der Ausschuss entscheidet über 

... 
 
1.2.3. die Vergabe städtischer Aufträge bei Beträgen 

über 75.000 €, 
 
 
 1.2.4. die Stundungen von Geldforderungen bei Beträ-

gen über 25.000 €, soweit der Stundungszeit-
raum über 6 Monate hinausgeht; Stundungen 
sind nur befristet auszusprechen. Im Übrigen 
sind die Bestimmungen der Abgabenordnung 
über Stundung (§ 222) und Verzinsung (§§ 234, 
238-239) entsprechend anzuwenden, 

 
1.2.5. die Niederschlagung von Geldforderungen bei 

Beträgen über 10.000 €, 
 
1.2.6. den Erlass von Geldforderungen der Stadt bei 

Beträgen über 5.000 €, 
 

 
 

§ 4 
Bürgermeister 

 
(1) Der Bürgermeister unterrichtet die Öffentlichkeit über alle 

Angelegenheiten von allgemeinem Interesse. 
 
(2) Im Rahmen der im Haushaltsplan bereitgestellten Mittel 

ist der Bürgermeister unbeschadet der ihm durch Gesetz 

 § 3 
Zuständigkeiten der Ausschüsse 

 
1. Haupt- und Finanzausschuss 
 
1.1. Der Ausschuss bereitet die Haushaltssatzung der 

Stadt vor und trifft die für die Ausführung des Haus-
haltsplanes erforderlichen Entscheidungen (§ 59 Abs. 
2 GO). 

 
1.2. Der Ausschuss entscheidet  über 

... 
 
1.2.3. die Vergabe städtischer Aufträge bei Beträgen 

über 75.000 €, soweit nicht nach § 4 der Bürger-
meister hierzu ermächtigt ist 

 
        1.2.4 gestrichen 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.5 gestrichen 
 
 
1.2.6 gestrichen 

 
§ 3 Ziffer 1.2.7 bis Ziffer 1.2.12 werden zu Ziffer 1.2.4 bis  
Ziffer 1.2.9 
 

§ 4 
Bürgermeister 

 
(1) Der Bürgermeister unterrichtet die Öffentlichkeit über alle 

Angelegenheiten von allgemeinem Interesse. 
 
(2) Im Rahmen der im Haushaltsplan bereitgestellten Mittel 



und Ortsrecht übertragenen Aufgaben ermächtigt: 
... 
 
3.    über Stundung, Niederschlagung und Erlass von 

Geldforderungen zu entscheiden, soweit nicht der 
Haupt- und Finanzausschuss zuständig ist, 

 
4. Aufträge nach der VOB bis zur Höhe von 75.000 € zu 

erteilen und bei notwendiger Änderung oder Erhö-
hung eines Auftrages -soweit keine Mehrleistungen 
erbracht werden- die Überschreitung der Auftrags-
summe um höchstens 10 % zu genehmigen.  
Übersteigt im Rahmen der Durchführung eines Ob-
jekts die Summe der durch den Bürgermeister erteil-
ten Aufträge für verschiedene Einzelleistungen den 
Betrag von 75.000, so hat der Bürgermeister den 
Haupt- und Finanzausschuss in seiner nächsten Sit-
zung über diese Auftragsvergaben schriftlich zu un-
terrichten. 
Der Bürgermeister legt je nach sachlicher Zuständig-
keit dem Stadtentwicklungsausschuss bzw. dem 
Bauausschuss jeweils in der nächsten Sitzung eine 
Mitteilung über die Auftragsvergaben im Wert von 
25.000 bis 75.000 € vor, aus der sich der jeweilige 
Zeitpunkt, die Vergabeart, der Auftragsinhalt, der 
Auftragnehmer sowie die Auftragssumme ergeben. 

 
 
 
 
 
5. Aufträge nach der VOL bis zu einer Auftragssumme 

von 75.000 € zu erteilen,  

ist der Bürgermeister unbeschadet der ihm durch Gesetz 
und Ortsrecht übertragenen Aufgaben ermächtigt: 
... 
 

3. über Stundung, Niederschlagung und Erlass von Geldfor-
derungen zu entscheiden. 

 
 
4. Aufträge nach der Vergabe- und Vertragsordnung für Bau-

leistungen (VOB), Vergabeverordnung (VgV) oder Unter-
schwellenvergabeordnung (UVgO) bis zu einer Höhe von 
75.000 € zu erteilen. In unbegrenzter Höhe, wenn es sich 
um eine vom  Rat  bzw.  Fachausschuss beschlossene  
Maßnahme  handelt  und  nach offenem Verfahren, öffent-
licher Ausschreibung oder öffentlichem Teilnahme-
wettbewerb an den wirtschaftlichsten Bieter vergeben wer-
den soll. Soll die Vergabe nicht an  den  wirtschaftlichsten  
Bieter  erfolgen,  entscheidet  der Haupt- und Finanzaus-
schuss. 

 
Der Bürgermeister informiert halbjährlich den Haupt- und 
Finanzausschuss über die Auftragsvergaben im Wert von 
über 75.000 €.  

 
Der Bürgermeister legt je nach sachlicher Zuständigkeit 
dem Stadtentwicklungs-ausschuss bzw. dem Bauausschuss 
jeweils in der nächsten Sitzung eine Mitteilung über die Auf-
tragsvergaben im Wert von 25.000 bis 75.000 € vor, aus 
der sich der jeweilige Zeitpunkt, die Vergabeart, der Auf-
tragsinhalt, der Auftragnehmer sowie die Auftragssumme 
ergeben.“ 

 
 

5. gestrichen 
 
 

§ 4 Ziffer 6 bis Ziffer 18 werden zu Ziffer 5 bis Ziffer 17 

 


